
 

 
Neue Bewirtungskostenrichtlinie ab 01.08.2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
beigefügt erhalten Sie die neue Bewirtungskostenrichtlinie. 
 
Ausgangspunkt für die Neufassung waren Rückmeldungen zum täglichen Umgang mit der Be-
wirtungskostenrichtlinie. Soweit rechtlich möglich, wurde den Anmerkungen in der neuen Richtli-
nie Rechnung getragen. Für Sie wesentliche inhaltliche Veränderungen gegenüber der vorheri-
gen Richtlinie sind: 
 

- Erhöhung der Wertgrenzen für die Bewirtungskosten pro Person und Bewirtung: Ohne 
Begründung nun 30 € (vorher 25 €) und mit Begründung nun 44 € (vorher 40 €). 

- Bei Veranstaltungen mit Teilnahmebeiträgen können die Bewirtungskosten pro Person 
auch oberhalb der o.g. Grenzen liegen, wenn entsprechend hohe Einnahmen für die Be-
wirtungsleistungen erhoben werden (z.B. 50 € Einnahmen für Bewirtungsleistungen pro 
Person ermöglichen auch eine Bewirtung in Höhe von 50 € pro Person). 

- Einführung einer Regelung zu Gastgeschenken: Hierfür können Aufwendungen bis zu  
30 € pro Gast und Anlass geleistet werden. 

 
Die neue Richtlinie tritt am 01.08.2019 in Kraft. Um Übergangsprobleme zu vermeiden, habe ich 
angeordnet, dass die neuen Regelungen für alle Bewirtungen gelten, die ab dem 01.08.2019 
abgerechnet werden, unabhängig davon, wann sie stattgefunden haben. 
 
Der Richtlinie sind zur schnelleren Orientierung wie bisher als Anlage 1 eine Übersicht zu den 
Anlässen, Wertgrenzen und Finanzierungsquellen sowie als Anlage 2 das den Bewirtungsab-
rechnungen beizufügende Formblatt beigefügt. 
 
Die Richtlinie einschließlich der Anlagen ist in Kürze auch im Formularschrank unter   

Beschäftigte (intern) > Finanzen / Abrechnung / Bewirtung 
abrufbar. 
 
Für Rückfragen steht Herr Gerhards unter den o.g. Kontaktdaten gerne zur Verfügung. 
 
Ich bitte um Bekanntgabe in Ihrem Geschäftsbereich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
(Ulf Richter) 

   

 
 

Auskunft: 
Martin Gerhards 
 

UNIVERSITÄT SIEGEN    Der Kanzler     57068 Siegen 

 
 Adolf-Reichwein-Straße 2a 

 
Fakultäten I-V 
Zentrale Einrichtungen 
Dezernate, Referate und Stabsstellen 
 
per E-Mail  

 57068 Siegen 
Telefon +49 271 740-4849 
Telefax +49 271 740-1 4849 
martin.gerhards@zv.uni-siegen.de 
www.zv.uni-siegen.de 
Aktenzeichen: 1.2 Steuern 
 
Siegen, 19. Juli 2019 

 
 
 

      
   

     
 

       
      
     
        

    
      

     
      

      
      

      
      

  
      

     
         

     
    

   
 
 

    
 

 
       
       

      
    

     
     

   
 

        
    

        
   

   
 

      

  


